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16. 5. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
zur Durchführung zwischenstaatlicher Ver
einbarungen über die Vermessung und Ver
markung der Staatsgrenze und zur Regelung 
bestimmter Angelegenheiten der Staats-

grenze (S taa tsgrenz gesetz) 

Der Nartionalr,at hat beschlossen: 

Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dveses Bundesgesetzes ,sind 
1. Staatsverträge: zwis,chens,ta:atliche Verein

barungen, Idie die Vermessung und Ver
markung ,der 5taa.tsgrenze regeln; 

2. Grenzflächen: ,die inländischen Grundstücke 
und Grun&stücksteile,die innerhalb eines 
Streifens von 1 m Breite entlang ,der Staats
grenze l~egen,sowie die inländischen Grund
stücksteik, die innerhalb ,eines Kr,eises mit 
dem Radius von 1 m um .die neben der 
Grenzlinie angebrachten Staatsgrenzzeichen 
Liegen; 

3. Staatsgrenzzeichen: Zeichen, die auf Grund 
von Staatsvertraigen zur Vermarkung oder 
Bezeidlnung ,der Staatsgl1enze beSitimmt sind; 

4. Ei:genuumsgrenzzeichen: Zeichen, die zur 
Kennzeichnung ,der Grenzen der Grund
stücke :bestimmt sind; 

5. Baulichkeiten: Gebäude, Einfriedungen und 
Isonstige Anlagen. 

Freihaltung der Grenzflächen 

§ 2. (1) Soweit nach einem Staatsvertrag die 
Gr,enzflächen von Bäumen, Sträuch'ern und 
anderen die Sichtbarkeit der Staatsgrenzzeichen 
und des Verlaufes der Staatsgrenze beeinträch-

,tigentden Pflanzen freizuhalten sind und der 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, hat diese 
A,uf,gabe auf Kosten des Bundes ,da's Bundesamt 
für Eich- und Vermes,sun~swesen zu besorgen. 

(2) Das Bundesamt für Eich- und V'ermessungs
wesen hat ,dafür zu sOl1gen, daß die durch Maß
nahmen nach ,Ahs. 1 vom Er,dbodtenabgeson
derten Pflanzen uIlid Pflanzenteile, die die 

Nutzungsberechtigten nicht beanspruchen, besei
ügt werden, soweit s,ie die Sichtbar~eit im Sinne 
des Abs. 1 oder die freie Zugänglichkeit der 
Grenzflächen (§ 5) beeinträchtigen. 

(3) D~e Eigentümer und Nutzun~sberechcigt'en 
der Gr,enzflächen haben die nach Abs. 1 und 2 
erforderlichen Maßnahmen,des Bundes ohne An
spruch auf Entschädigung zu dulden. 

§ 3. (1) Soweit nach ,einem St'aatsvertra.g die 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der 
Grenzflächen diese von Pflanzen der im § 2 
Abs. 1 genannten Art freizuhahen hahen,s,j,e aber 
dieser V erpflich tung trotz Aufforderung durch 
das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
nicht n!achkommen, hat ,dies!es die Freihaltung 
auf Kosten des Bundes zu besongen. § 2 Abs. 2 
urud 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Aufforderung nach Abs. 1 hat eine 
Frist von mindestens zwei Wochen zur Aus
führung der Leistung und ,einen Hinweis ,auf die 
Säumnisfolgen zu enthalten. Die Aufforderung 
ist vom Bürgermeister der Gemeinde, in deren 
Gebiet die betroffen,en Gr:enzflächen liegen, ohne 
V'erzug ol'osüblich zu ver'la:utbaren. 

§ 4. Soweit nach ,einem Staatsvertrag Grenz
flächen von Pflanzen der im § 2 Abs. 1 genannten 
Art freizuhalten sind, dürfen ,darauf solch!e 
PHanzen nicht angebaut o,dergesetzt werden. 

§ 5. Die Gr:enzfläch,ensind mit Ausnahme :der 
darauf emichteten Gebäude von ,den Eigentümern 
und Nutzungsberechtigten 'stets frei zugänglich 
zu haltJen. Kommen sie dieser V,erpflichtung nicht 
nach, so hat die B,ez,irbverwaltun,gsbehörde ihnen 
mit Besche1d ,die Erfüllung ihr:er Verpflichtung 
vorzuschreiben. 

Baulichkeiten und Eigentumsgrenzzeichen an der 
Staatsgrenze 

§ 6. (1) Baulichkeiten, die nach dem, Inkraft
treten eines StaatJsver:tragesentgegen dessen Be
stimmungen ian oder in unmittelbarer Nähe der 
Staartsgrenze ,er:richtet worden sind, mü,ssen von 
den Ei~entümern auf ekgene Kosten heseitigt 
w,erden. 
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2 853 der Beilagen 

(2) Baulichkeiten, lruean oder in unmittel
barer Nähe der Sta.atsgl1enze bereits zum Zeit
punkt des Inkrafttretens ,eines Staatsvertr:ages 
bestehen, nach dessen Bestimmungen aher z,u 
besei,tig,en sind, müssen von den Eigentümern 
binnen eines Jahres nach ,dem Inkrafttreten des 
Staa,tsvertrages hes,eitigt werd,en. Dies giJt ,auch 
für Haulichkeiten, die verfallen, zerstört oder 
aufgelas'sen!>ind. 

(3) Kommen die Eigentümer ~hrer Verpflich
tung nach Abs. 1 oder 2 nicht nach, so hat ihnen 
die Bezirksverwa,ltungshehörde mit Bescheid auf
zutragen, ihre V.erpflichtlUng hinnen dreier 
Monate ZJu ·erfünen. 

§ 7. (1) Wenn ,ein Staattsv·ertrag zwar al1gemein 
die Errichtung von Baulichkeitlen ':!Jn oder in 
unmittelbarer Nähe ,der Staatsgrenze verbietet 
oder die Bes,eitigun:g bestehender Baulichkeiten 
anoi'dnet, in besondel1en Fällen aber Hehörden 
der Vertl1agsstaaten .ermächtigt, von diesen Be
stimmungen Ausnahmen ZJU bewilligen, obliegt 
die Entscheidung hierüber der ;Bezirks
verwaLtungsbehöl'de. Hei ,der Entsche~dung ist 
nicht nur ,auf die Verme~dung unbilliger Häreen, 
sondern auch auf den Schutz ,der Staatsgrenz
zeichen Hedacht z,u nehmen. 

(2) Ist es notwendig, vor der Erl"ichtung einer 
Ba'ulichkeitden Grenzv·erlauf oder Staatsgrenz
zeichen zu sichern, 'so ist im BewiHigungsbescheid 
unter Hedachtnahme auf ,d~e Dauer der 
Sicherungsmaßnahmen zu bestimmen, ab wel
chem Zeitpunkt mit dem Bau begonnen wel1den 
darf. 

(3) D~e Ausnahmebewilligung 'erlischt, wenn 
mit der Errichtung der B,aulichke1t nicht inner
halb von fünf Jahren nach dem Wirksamwerden 
der Bewilligung hegonnen oder ,eine nach Abs. 2 
bestimmte Frist nicht ,eingehalten wirrd. 

(4) Erwachsen dem Bund aus Sicherungs
maßnahmen (Abs. 2) Kosten, so hat die Bez,irks
verwaluungshehörde mit Beschddden Bauherrn 
zu v.erpflichten, dem Bund diese Kosten zu 
el1~etzen. 

§ 8. Die Bestimmungen ,der §§ 6 und 7 gdten 
für Eigentumsgrenzze,ichen ·entsprechend. Die be
hördliche Entscheidung obliegt jedoch dem Ver
messungsamt, in dessen Spl1engel ,das Eigentums
gr,enzzeichen liegt. 

Innerstaatliche Hinweise auf die Staatsgrenze 

§ 9. (1) Soweit der Verlauf ,der StaatSJgr.enze 
im Gelände nicht ausr,eichend zu erkennen ist 
und dieser Mangel nicht auf Grund von St:liats
v,erträgen ,durch Vermarkung der StaatsgrenZJe 
beseitigt werden kann, hat der Landeshauptmann 
dafür zu sorgen, daß durch Aufstellung geeig
neter inne,rstaatlicher Einrichtungen (wie Warn
tafeln, Fahnen, Stangen, Schranken und der-

gleichen) lauf die unmittelbare Nähe ,der Staats
grenz'e und, soweit es die Eigenart des Gr-enz
verlaufes erfordert, auch :liuf diesen Verlauf hin
gewiesen wird. 

(2) Bei Maßnahmen nach Abs. 1,s,indöff,entliche 
und pl1iv,ate Inter>essen, die an den betroffenen 
Grundstücken und Baulichkeiten bestehen, zu 
schonen, ·soweit 'es ,die Erfüllung der im Abs. 1 
genannten Aufgaben zuläßt. 

§ 10. (1) Die Eigentümer IUnd NutzlUngsberech
tigten der an oder ,in unmittelb.ar,er Nähe der 
Staat~grenze l~egenden Grundstücke und Bau
lichkeiten haben d~e nach § 9 erforderlichen 
Maßnahmen ohne Anspruch ,auf Entschäd~gung 
zu dulden. 

(2) An Einrichtungen (§ 9) dürfen keine Be
schriftungen, bil.dliche Darstellungen, Arrschläge 
und ,dergl,eichen ang,ebracht werden. 

§ t 1. Der Landeshauptmann hat ,eme Ein
richtung (§ 9) auf Antrag des Eigentümers oder 
des Nutzungsberechügten des Grundstückes oder 
der Bau1.ichkeilt ,<liuf Zeit oder auf Dauer ZJU ver
setzen oder zu entf.ernen, wenn ,dies d,urcheine 
Ba uführung oder ,eine son~ige wes,entliche Ver
änderung am Grundstück notwendig wird. § 9 
Ahs. 2 ist anzuwenden. über ,die Ablehnung 
eines Antrages hat der Landeshauptmann einen 
Bescheird zu ,.erlassen. 

Rechte der mit Angelegenheiten der Staatsgrenze 
betrauten Personen 

§ 12. (1) Personen, ,die auf Grund von Staa;ts
verträ~en vom Bundesamt - für Eich- und . V.er
meSlSiUJngswesen mit Arbe~ten zu Vermessung und 
V'ermarkung der Staa.tsgr.enze betmut sind, dür
. f.en zur Durchführung dies,er Arbeiten ohne Zu
stimmung der Eig.entümer und Nutzungsberech-
tigten 

1. die an oder in der Nähe ·der Staatsgrenze 
liegenden Grundstücke mit Ausnahme der 
darauf ,errichteten Gebäude betreten und, 
sowei,t 'es die B'ewirtschaftungsv;erhältni19se 
erlauben, befahl"en, 

2. Bäume, Sträucher und sonsti~e Pflanz'en, die 
,die Vermessungs- oder Vermarkl\lJIlgsarbeinen 
behiIlldern, ,im notwendigen Umfang besei
tigen oder stutzen und 

3.alle erforderlichen Staat~grenzzeich,en an
bringen und sichern. 

(2) B.ei der Ausübung ,der Berechtigungen nach 
Abs. 1 sind öff,entlich·e und private Interessen, 
die an den betroffenen Grundstücken und Bau
lichkeiten bestehen, zu schonen, soweit es die 
Durchführung ,der den berechti~en P.ersonen 
übertragenen Arbei~en zuläßt. 

§ 13. (1) Die Berechtigungen nach § 12" Albs. 1 
gelten lauch für Personen, die von der zUlStän-
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digen Behörde heauftragt sind,' Ändel1Ung,en der 
Staatsgrenze vorz'1.lbereiten. § 12 Abs. 2 ist ~nzu
wenden. 

(2) Die Berechtigung nach § 12 Abs. 1 Z. 1 gilt 
weiters: 

1. für Person'en, ,die vom Bundesamt für Eich
und Vermessungswesen mit Arbeiten nach 
§ 2 od.er 3 b~raut sind, 

2. Personen, di,e von der zuständigen B'ehöl1de 
mit Ers·atzvornahmen auf Gr'1.lnd des § 5 
oder 6 oder mit Arbei~en nach § 9 oder 11 
betraut lSind, 

3. für die Miuglieder, Experten und Hilfs>
kräf~e einer Kommission, <die lauf Gnund 
eines Sta;atsventra.ges ,eingesetzt ist, und 

, 4. für P,el'sonen, die von der zuständig,en Bie
hörde mit .der überwachung der Staats
grenze betraut sind, unbeschadet sonstiger 

'Berechtigungen auf Gl1Und anderer gesetz
licher Bestimmungen. 

§ 12 Abs. 2 lust anzuwenden. 

Bekanntgabe von Arbeiten an der Staatsgrenze 

§ 14. (1) Das Bundesamt für Eich- und V,er
messungswesen hat Arbeiten zur Vermessung und 
Vermarkung der Staatsgrenze sowie Arbeiten 
nJach den §§ 2 und 3 dem Bürgermeister der 
Gemeinde bekanntzugeben, in ,deren Gebiet diese 
Maßnahmen durchzuführen sind. Die Bekannt
gabe hat bei Arbeiten, die w,egen Gefahr im 
Yerzuge ,oder aus anderen zwin,g,enden Grün<den 
innerhalb ,einer Woche ,durchzuführen sind, spä
testens bei ihrer Durchführung, bei Iden anderen 
Arbeiten spä,tes·tens ·eine Woche vor ihrer Durch
führung zuetfo1gen. Der Bürgermeister ha't die 
Arbeiten ohne Verzu,g ortsüblich zu verlautba;ren. 
Die Verla'1.ltbarung hat ,einen Hinweis auf die sich 
aus den §§ 12 und 13 ,ergebenden ß,erechtigungen 
zu 'enthalten. 

(2) Abs. '1 gilt für Arbeiten n!ach § 9 ent
spredlend. ' 

Entschädigung 

§ 15. (1) Wird eine Baulichkeit nach § 6 Abs. 2 
beseitigt, 'so .ist der Eigentümer auf seinen An
tnag vom Bund angemessen 'schadlos zu haken. 

(2) Werden bei Arbei:ten zur Vermessung und 
Y'ermarkung der Staatsgrenze a.uß:erhalb der 
Grenzflächen Bäume, Sträucher oder 'sonstige 
Pflanzen beseitugt oder gestutzt (§12 Abs. 1 Z. 2), 
so' ist <der Grundstück'Seugentümer 'auf seinen An
trag vom Bund angemessen schadlos zu halten. 
Hiebei findet § 5 des Vermessul1@s,gesetzes, BGBl. 
Nr. 306/1968, keine Anwendung. 

§ 16. (1) Ober die Entschä.digungs,anträge 'ent
scheidet die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) Der Anspruch lauf Entschädigung 'erlischt, 
wenn ,der Anltr,ag nach Abs. 1 rucht binnen eines 
Jahres nach E.intritt des vermägensrechtlichen 
Nachteiles bei der :nuständigen Bezirks
verwaltung51b:ehöl'de ges~e11t wird. 

§ 17. (1) Bei der ErmittLung der Entschädigung 
ist weder ,auf ,den Wert der b.esondel'en Vorliebe 
noch auf Verhältnisse Rücksicht ZU nehmen,die 
ersichtlich in ,der Absicht hervorgerufen worden 
sind, 's,re al~ Grundlage für die Erhöhung der 
Ansprüche auf Entschädigung zu b.enÜ'tzen. 

(2) Die Entschäd1gung i,st vom Bund 1n Geld 
zu Leisten. 

Verfahrensbestimmungen 

§ 18. Auf das Verfahl1en des ,Bundesamtes für 
Eich- und Vermessungswesen rund des Ver
meSisungsamtes nach § 8 ,ist ,das AVG 1950 anzu-
wenden. ' 

§ 19. Hält sich eine Persün, gegen die nach 
§ 5, 6 oder 8 ein Besch,eiderlassen werden soll, 
im AusIand auf und wurde ,eine Zus1tellung an sie 
bel1eits ,erfolglos versucht, so ,ist § 11 A VG 1950 
auch dann anzuwenden, Wienn ihr Aufenthalt 
bekannt ist. 

§ 20. (1) über Berufungen gegen Bescheide 
der Bezirksverwaltungsbehör;de nach den §§ 5 
bis 7 hat der Lafildeshauptmann zu 'entscheiden. 
Gegen seine Entscheidung ist ein ordcntlich,es 
R'echtsmittel nicht zulä:rsig. 

(2) über Berufungen gegen Beschei;de des Ver
m.esSUI1ig~amtes nach § 8 hat das Bundesamt für 
Eich- iUnd Vermes'sungswes,en zu ,entscheiden. 
Gegen seine Entsche~dung ist ein ol'dentliches 
&echtsmittel nicht zul::Vssig. 

§ 21. (1) Gegen Bescheide der Bezirks
verwaltungsbehörde n1ach § 16 Abs. 1 ist eine 
Berufung nicht zulässig. Es steht jedoch sowohl 
den1 Antmg5'telleraIsauch dem B'und frei, binnen 
dreier Monate nach Zustellung des Bescheides 
einen Antrag auf Festsetzung der Entschädigung 
beim Bezirksgericht einzubringen. 

(2) Da's ß.ezirksgericht entscheidet im Verfahren 
außer Streitsachen. örtlich zuständig ist ,das Be
zirksgericht, in dessen Sprengel das vün der 
Maßnahme nach § 6 Abs. 2 o~er § 12 Abs. 1 
Z. 2 betroffene Grunds,tück liegt. 

(3) Mit ,der Anrufung des Bezirksgerichtes tritt 
der Hescheid der Bez,irksverwaltun:gsbehörde 
außer Kraft. 

(4) Wir;dder Antl1ag oof ,gerichtliche Fest
setzung der En~schädigung zurückgezogen, so gilt 
die von der B.ezirksV'erwaltungsbehör.de be
stimmte Entschädigung als vereinbart. Stimmt 
der Antragsgegnerder Zurückziehung ,des An
trages nicht zu, so hat der Antragsteller, wenn 
die Pameien nichts anderes vereinbaren, dem 
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Antragsgegner aUe durch dieses V'erfahr.en ver
ursacht,en, zur zweckentsprechenden R,echtsver
folgungoder Rechtsverte~digung notwend.igen 
Kosten zuers,etzen. 

Meldepflicht von Dienststellen der Gebiets
körperschaften 

§ 22, AUe Diensvstellen ,des Bundes und der 
Gemeinden 'sowie die l\mterder Landesreg,ie
rungen und ,die BezirksverwaJtungsbehörden 
haben, 'soweit sie, hievon durch eigene W,ahr
nehmungen oder auf andere Ar,t Kenntnis er
hahen, zu melden: 

1. Verstöße g,egen ·di,e §§ 4, 5, 6 und 10 Abs. 2 
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, 

2. Verstöße gegen § 8 dem zuständigen Ver
m·essungs.am t, 

3. alle Tabsachen und Umständ,e, ,dci,e Staats
grenzzeichen betreff,en und nach § 23 von 
Bedootung 'sein köp.nen, dem Bundes
ministerium für Bauten und Technik und 

4.al1e Tabs'achen und Um~tände, die Einrich
tungen der im § 9 genannten Art betreff.en 
und nach § 23 von Bedeutung s,ein können, 
dem zmständig.en Amt der LandesregienuIlig. 

Strafbestimmungen 

§ 23. Wer ein Staatsgrenzzeichen oder eine 
Einrichtung der :im § 9 genannten Art unbefugt 
z'erstört, verändert, entfernt, v,erset:zt, beschädi,gt 
oder in der Benützbarkeit beeinträchtigt, begeht, 
sofern nicht ein g,e;richtlich zu ahndender Tat
hestand vorliegt, ,eine VerwaLtungsübel'tret:ung 
!Und ist mit ,einer Geldstrafe bis zu 5000 S oder 
mit Arrest bis zu zwei Wochen zu hestrafen. 
Diese Verwaltungsübertretung ist auch dann 
strafhar, wenn sie im Ausland begangen wil'id. 

§ 24. Der Bestrafung nach § 23 unterliegt 
auch, wer vorsätzlich Maßnahmen nach § 2, 3, 9 
oder 11 oder die Ausübung der ,jn den §§ 12 
und 13 ,genannten Berechtigungen verhindel'lt 
oder beeinträchtigt. Seine straf gerichtliche V,er
antwordichwe]t bI.eibt unberührt. 

§ 25. Wer dem § 4 oder dem § 10 Abs. 2 
zuwiderhandelt, begeht, sofern nicht ,ein' gericht
lich zu ahndender Tatbestand vorLiegt, eine Ver
waltungsübertretJUng und ist mit 'einer GeLdstrafe 
bis zu 500 S oder mit Arrest bis zu drei Tagen 
zu bestrafen. 

§ 26. B.ei Verwaltungsübertretungen nach § 23 
beträgt die V,erjährungsfriSit zwei }ahre, die Frist, 
nach deren Ablauf im Verwakungs'Strafverfahren 
ein Straferkenntnis nicht gefällt und eine Strafe 
nicht mehr vollstr,eckt wer,den darf, fünf }ahre. 

Abgabenfreiheit 

§ 27. Die durch dies,es Bundesgesetz veranlaßten 
Schriften und Amtshandlungen sind von den 
Stempel- und Rechtsgebühren, ,den Bundesver
waltungsablgaben sowi'eden Gerichts- und Justiz
verwa:ltun,gsg.ebühren befreit. 

Abgrenzung gegen andere Rechtsvorschriften 

§ 28. Durch dieses Bundesgesetz we,rden ,das 
Verme~ungs.ge'Setz, BGBt Nr. 306/1968, mit Aus
nahme der §§ 5 und 25, das Zollgesetz 1955, 
BGBL Nr. 129, und das Grenzkontrollgesetz 
1969, BGBI. Nr. 423, nicht berührt. 

Aufhebung von Rechtsvorsmriften 

§ 29. Das Gesetz vom 1. Oktober 1920, StGBI. 
Nr. 458, betr,effenddie Durchführung ,der Grenz
regelung auf Grund des Staattsv,ertrages von 
St. Germain,britt mit dem Inkrklfttreten dieses 
Bundesgesetzes außer Kmk 

Voll ziehung 

§ 30. Mit der Vollz,iehung Idies,es Bundes
g,esetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 2, 3 sowie 13 Abs. 2 Z. 3 
der Bundesminister für Bauten und Technik 
1m Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Inneres, 

2. hinsichblich ,der §§ 8, 12, 13 Abs. 2 Z. 1, 14 
Ahs. 1 und 15 Abs. 2, der §§ 16 und 17, 
soweit sie sich auf § 15 Abs. 2 beziehen, 
.des § 18, .des § 19, soweit 'er sich auf § 8 
bezieht, und des § 20 Abs. 2 der Bundes
minister für Bauten und Technik, 

3. hinsichtLich des § 13 Abs. 2 Z. 4, soweit sich . 
,di'ese Bestimmung auf Angehörige des 
Bundesheeres hez~eht, der Bundesminister 
für Landesvel'lbeid~gung, 

4. hinsichtlich ,des § 21, soweit ,er ~ich auf § 15 
Abs. 1 bezieht, der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Jus,tiz, 

5. hinsichtlich des § 21,soweit er Isich a.uf § 15 
Abs. 2 bezieht, der Bundesminis.ter für Bau
,ten und Technik im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz, 

6. hins.ichtlich des § 27, soweit ·ersichauf die 
Bundesverwalnungsabgaben bezieht, ,die 
Bundesregierung, Isoweit 'er sich auf die Ge
richos- und Ju9tizverwaltungsgebühren be
zieht, der Bundesminister für Justiz ,im Ein
vernehmen mit ,dem Bundesminister für 
F,inanzen, im übrigen der B·undesminister 
für Finanzen und 

7. hinsichtlich d,er übrigen Bestimmungen ,der 
Bundesminister für Inneres. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

A. Die wesentlichen Änderung,en, die seit 1938 
in poliltischer, wirtschaftlicher und teclm~scher 
Hinsicht eingetreten ,sind, haben die Republik 
Österreich auch vor ,die Notw,end~gkeit g,es<tellt, 
durch Verträge mit ihren Nachbarstaaten neue 
RechtsgnundL.gen für die Vermessung und Ver
marknm,g der Igemeinsamen Sta,atsgrenzen, den 
Schutz der Grenzzeichen und d~e Erhaltung der 
Sicht'barkeit der Grenzzeichen und des Gr,enz
verlaufes zu schaffen 'sowi,e ,die damit im Zu
sammenhang stehenden Fr.agen zu ,11egeln. In die
sem Sinne sind seit 1960 folg,ende StJaauvertr;i,ge 
:tbgeschloss,en wOl1den: 

1. Vertrag mit dem Fürsltentum l:iechtenstein 
zu.r Festlegung Ider Staatsgrenze und Erhal
tung ,der Grenzzeichen vom 17. März 1960 
~BGBL Nr. 228), 

2. Vertrag mit der Ungarischen Volksrepubl,ik 
zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen 
Staatsgl1enze und Regelung der ,damit im 
Zusammenhang ,suehenden Frag,en vom 
31. Oktober 1964 (BGBL Nr. 72/1965), 

3. Vertr,ag mit der Soziatistischen Föderativen 
Republik JUJgos,Lawlen über die 'gemein&ame 
Staatsgrenze vom 8. Apml 1965 (BGBL 
Nr.229/1966), 

4. Abkommen m~t der Schweizerischen Eid
genossenschaft über ,die Vermarkung ,der 
gemeinsamen Staatsgrenze 'lmd die Erhaltung 
,der Grenz1;eichen vom 20. Juli 1970 (BGBL 
Nr. 331/1972) und 

5. Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland 
über die gemeinsame Staatsgrenze vom 
29. Feber 1972 (noch nicht ratifiziert -
458 der Beilagen zu den steno Prot. des 
NR XIII. GP). 

Mit der Tschechoslowakisch'en S01;ialistischen 
Republik wur,de bereits über den Abschluß eines 
Vertrages über die 'gemeins,ame Sta:atsgrenze ver
handelt. Bei diesen zwischenstaatlich·en V,erhand
lungen konnte bereits ein gemeinsamer V,ertra'gs
entwurf verfaßt und par.aphiert wel1den. Ledig-

lich ,das Abkommen für die Instandhaltung der 
Grenzzeichen an der österreichisch-,italienisch,en 
Grenze vom 22. Fieber 1929 (BGBL Nr. 159) 
soll aus verschiedenen Gründen erst in einem 
späteren Zeitpunkt durch ·einen neuen Grenz
v,ertrag ersetzt werden. 

Alle diese Verträge enthalten die für den 
Schutz der zwischensta·atlichen Grenz1;eichen und 
für die Sichtbarkeit des Grenzverlaufes äußerst 
wichtig,e B,esti~mung, daß in den nicht ,in Ge
wässern verlauf,end.en Stl1ecken .der Staat'sgrenze 
a'Uf heiden Staatsg,ebieten ,entlang ,der Grenz
linieein Streifen von 1 m Brleite und - mit 
Ausnahme ,der ö~terreichisch-liechtensteinischen 
Staa'llsgrenze - um jedes ·nehen ,die Grenzlinie 
geset1;te Grenzz,eich'en (sogenannte indirekte Ver
markung) eine Klleisfläche mit dem Rad,iUiS von 
1 m von Bäumen, Sträuchern und anderen sicht
behindernden Pflanzen freizuhalten sind. 
Während die Grenzverträge mit Liechtenstein, 
Ungarn und Jugoslawien die Eigentümer bzw. 
Nutzungsberechtigten der Grenzgrundstücke zur 
entschädigungslosen Durchführung dieser Arbei
ten verpflichten, enthalten die später abgeschlos
senen Verträge mit der Schweiz und der BRD 
sowie der Entwurf eines österreichisch-tschechos
lowakischen Grenzvertrages keine diesbezügliche 
Bestimmung. Es bleibt also jedem Vertragsstaat 
die Regelung der Frage überlassen, wer die erfor
derlichen Auslichtungsarbeiten durchzuführen 
hat. 

Da das obzitierte österreichisch-schweizerische 
Vermarkungsabkommen bereits in Kraft getreten 
ist (16. September 1972), be~teht mmmehr die 
Notwendigkeit, ,durch Bundesgesetz zu nü!1mie
ren, wer d.ie vertraglich vorgesehenen Au'slich
Ilungsarbeiten .durchzufühl"en hat, wennde,r maß
geben.de Staatsvertra;g - unddi,es' trifft erstmals 
gera,de auf .das Abkommen mit der Schweiz 1;U -
nichts darüber aussa:gt. Der vorließiende Ges,e<tz
erutwurf sieht in seinem § 2 Abs. 1 vor, daß diese 
Auslichtungsarbeiten vom Bundesamt für Eich
und Vermessungswesen ·auf Kosten des Bundes 
zu besor'gen sind. Darüber hinaus Süll dieses Amt 
die AusIichtun.gsarbeiten subsid.iär übernehmen, 
wenn die s,ta,arsvertraglich hiezu v,erpflichteten 
Personen säumig sind (§ 3). 
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Bei dem gegebenen Anlaß wär,e vüm Bundes
gesetzgeber ;bUch die Erfüllung fülgender in d,en 
ziti'erten V,erträgen vorgesehenen Verpflichtun
gen s,icherzU'stelLen: 

a) EbenfaUs zum Schutz der Grenzzeichen und 
zur SichtbarerhaLtung :des Grenzverlaufes 
,düden an der Staatsgrenze keine Baulich
ke~ten (Gebäu!de, Einfriedungen undsün
~ü~ge Anla,gen) ,errichoet wer'den; Ausnah
men hievün sind jedüch in ,den einzelnen 
Verträgen vürgesehen (hiezu die §§ 6 und 7 
des vürliegenden GesetzentWlUrfes). 

b) Die Vertragsstaaten sind verpflicht,et, die 
zwisch;enstaatI.ichen Grenzzeichen vür Zer
stör,ung, Beschäd~gung und Entfernung zu 
schützen (hiezru die §§ 22, 23 und 26 des 
Ge~etz'entW'Urfes). 

c) Die Eigentümer und Nutzmngsberoechtigten 
(Pächter, Fruchtnießer und 'dgl.) der an üder 
in ·der Nähe der Staatsgrenze liegenden 
Grundstücke und Anlagen haben alle 
Arbeiten uIlld sün:stigen Maßnahmen zu dul
den, die für ,die V,ermessung und Ver
markung ,der StJaatsgrenze erfü:Iiderlich sind 
(hiezu § 12 Abs. 1 und § 24 des Gesetz
entwurf.es). 

,d) Schließlich 'sind nach den üb zitierten Ver
trägen mit Jugoslawien, der Schweiz und 
,der Bundesrepublik Deutschland die an der 
Staat$lgrenze auszulichtenden Gebietsteile 
auch ff'ei zugänglich zu halten (hiezu § 5 
des Ges,etzentwurfes). 

B. In der Pra,ris hat sich die Nütwendigkeit 
erg,eben, in den besünderen Fällen, in denen die 
zwisch,ens'taatlichen Gf'enzzeic;hen (im § 1 Z. 3 als 
"Staa~renzzeichen" definiert) den ,genauen 
GrenzverLauf nicht deutlich g,enug ,erkennen 
la!~sen, ,durch .~eeignete innerstaatliche Einr,ich
tungen (wi,e Warn tafeln, rot-w,eiß-rüte Stangen, 
Grenz:schranken und dergleichen) auf die Grenz
nähe oder den Grenzverlauf hinzuweisen. Alle 
diese Maßnahmen Süllen nunmehr ihre gesetz
licheGrundlage erha.1ten (§§ 9 bis 11 des Gesetz
entwurfes). 

C. Die in den Punkten A und Bangeführten 
Maßnahmen bedingen naturgemäß Eingriffe in 
Pr,ivatrechte 'an den Gr,undstücken, Bauwerken 
und anderen Anlagen, die an üder in unmittel
barer Nähe der Sta<llosgr,enze lieg,en. Damit stellt 
sich -aber die Frage, ob und inwieweit die Be
trüff.enen hiefürentschädigt wel'1den süllten. Diese 
Fra.ge wird in den §§ 2 (Abs. 4), 10 (Abs. 1) und 
15 bi's 17 ger,egelt und in den Erläuterungen 
'7.U diesen BestJimmung'ex: imeinzelnenerörtept. 

D. Die Zuständigkeit des Bundes zur gesetz
lichen Regelung der in Rede stehenden Aufgaben 
ergibt sich aus dem Kümpetenztatbestand 
"Gr,enzvermarkung" (Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG.). 

Dieser Kompetenztatbestand erfaßt nach Ansicht 
der Bundesl'egiel'1ungauch die Freihaltung ,der 
Grenzflächen nach den §§ 2 und 3, weil derartige 
Maßnahmen bereits im Ge~etz vüm 1. Oktober 
1920, StGBL Nr. 458, betreffend die Druch
führung der GrenzregeluIllg auf Grund des 
StaatJsvertrag,es vün St. Germain, ci.m unmit'UeJ.
baren Zusammenhang mit der V,ermarkung der 
neuen Staawgrenz'e g~genüber denand,eren Ge
bietsnachfolgern der Monarchie (Tschechü
slowakei, Ungarn, J.ugosLawien lund Italien) vor
gesehen wa,ren, also bei Inkrafttreten der 
Kümpetenzartikel des B-VG am 1. Oktober 1925 
zur Materie "GrenzV'ermarkung" @ehörten. Was 
sch~ießlich di'e Beseitigung 5taatsvel'tIiagswidriger 
Anlagen an der Staatsgrenze betrifft (§ 6 des 
Gesetzentwurfes), so. ,sind wohl deralrtige Maß
nahmen wed'er im zitierten StaaJtsg·esetz nüch 
in anderenR:echtsvürschr,iften vongesehen, die die 
Vermarkung der Staatsgrenze betraten und am 
1. Oktober 1925 in Ge1o:ung st-anden. Sie gehören 
aber nach Ansicht der Bundesre,giel1ung ihrem 
Inhalt nach systematisch dem Kompetenzgrund 
"Grenzv.ermarkung" ,an (v.gl. das Erkenntnis des 
Verhissungsgerichtshüfes vüm 16. Dezember 
1961, Slg. Nr. 4117). 

. H. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Die hier wiedel'geg.ebenen Fürmulierung,en 
wär,en im vürli,egenden Gesetzentw.urf wci.ederholt 
zu verweruden. Aus gesetzesökonümischen Grün
den wrurden hrefür IBegr,iff'shestimmungen ge
schaffen. Hinsichtlich ,der Definitiün des Begriffes 
"Grenzflächen" wird auf die fülgeIllden Aus
führungen zu § 2 verwiooen. 

Zu § 2: 

Nach ,den übel'einstimmenden Bestimmungen 
der zirilerten Grenzvlerträige mit LiechTenstein, 
Ungarn, Jugoslawien, der Schweiz und der BRD 
süwie des Entwurfes eines, österreichisch
tschechüslowakischen Gr,enzvertraJges sind, w,ie 
bereits QiU1 aUgemeinen Teil ,erwähnt, in den nicht 
in Gewäs5if!rn v.erla.ufenden Strecken Ider StaatJS
gnenze auf dem Hoheitsgebiet be~der Vertrags
staaten ,entlang ,der Grenzlinie ·e~n Streifen von 
1 m Bre~te und - m~t Ausnahme der öster
reichisch-liechtensteinischen Staatsgrenz,e - rum 
jedes nieben die GDenzlinie gesetzte Grenzzeichen 
eine Kreisfläch·e mit ,dem Ra,dius vün 1 m von 
Bäumen, Sträuchern uIlld anael1en sichtbehindern
den Pflanzen freizuhalten. Demen~sprechend 
wurde im § 1 Z. 2 der BegDiff "Grenzfläch,en" 
abgegrenzt. 

Nach dem ber,eits zitierten § 1 .des Gesetzes 
vom 1. Oktober 1920, StGBl. Nr. 458, betreffiend 
die Durchführung der Grenzregelung auf Grund 
des Staa,tsvertrages vün St. Germa.in, waren die 
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Eigentümer ,der Grundstücke an ,den StaatJS
grenz'en gegenüber den so.genann:tJen Nachfolge
staaten ohne Anspruch ,auf Entschäd,igung ver
pflichtet, einen sich,tfreien Grenzstreif,en in der 
Breite bi\5 zu 1 m zu schaffen IUnd zu ,erhaLten 
(§ 1). Diese Bestimmung 'g.ilt auch heute nQch 
für die österreichisch-tschechoslowakische und für 
die ös~erreichisch-i,talienische Staatsgrenze. 

A,uch nach .den geltle!1!den Grenzverträgen mit 
Liechtenstein (Art. 8), Ungarn (Art. 6) und 
],ugoslawien (Art. 17) haben die Eigentümer 
uu,d mit Ausnahme .der österr,eichisch
liechtensteinischen Staatsgr,enze auch d~e 
Nutzungsberechtigten ,der Grenz'grundstück'e di,e 
erfQrderlich'en AusI.ichtJungsarbeiten ohne An
spruch ·auf Entschädigung ·durchzuführen. Diese 
R,egelung hat sich jedQch in ,der Prax,is nicht 
bewährt, weil eseiners,eits meist nicht mögLich 
war, die Auslichtungsarbeirt:en der Privatpersonen 
mit den im Rahmen Igemi'Schter Kom'miss,ionen 
beschlos'Senen zwischenstaatlichen Vermessungs
und Vermarkungsarbeiten zu koordinLel'en, 
andererseits ,die ,en\)schädi'gungsIQSoen Auslich
tungsarbeiten auf- immer größeren Widerstand 
der' betroffenen Eigentümer IUnd Nutzungs
berechtigten stießen. Der vorliegende Gesetz
entWiUrf ,sieht daher ,in seinem § 2 vor, .daß 
künftig di,e staatsvertraglich festgelegte Aufgabe, 
bestimmte GebietsteLle ,an der Staatsgr,enz,e von 
Bäumen, SträiUch,ern und anderen sichtbehind·ern
den Pflanzen freizuhalten, vom Bund s,elbst auf 
eigene Kosten ,durchgeführt werden soll, sow,eit 
Staatsverträge nichnsanderes bestimmen. Bei Ab
wägung der Sotaatlichen mit den privaten IntJer
es,sen kann nach Ansicht der Bundesl'egierung 
den Eigentümern und Nutzun,gsherecht,igten der 
betrQffenen Grenzgrundstücke wohl zugemutlet 
werden, ,die behördlichen Ausl:ichnungs:arbeiten 
Qhne Anspruch ·auf finanz,ielle Entschädigung zu 
dulden. In dies,em Zcusammenhang ist auf § 23 
Abs. 1 des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBL 
Nr. 286, zu verw,ei'sen, wonach 'auf Antr,ag des 
Bundes (Bundesstraßen verwaltung) ,die Behöl'de, 
wenn es Rücksichten .des Bestandes der Straße 
oder der Straßenerhaltung, wegen schlechter Sicht 
oder dergLeichen ·erfordern, durch Bescheid an
ordnen kann, daß "ohne Anspruch auf Ent
schädiJgung der an eine Bundesstraße angrenzende 
Wald in einer Breite von 4 m Z!U beiden Se,i!ten 
der St~aße (§ 21 Abs. 4) zu schläg.ern, auszulichten 
Qder nach einer bestimmten Betriebsweise zu 
bewi:l'tschaften ,i,st". 

Da nach § 1 Z. 7 und § 2 Abs. 2 des V,er
messungSig·esetzes, ,BGBL Nr. 306/1968, dem 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen die 
Vermark'ung und V,ermessung der Staatsgr,enze 
obliegt, SQll diesem auch die Aufgabe übertragen 
werden, ,die Grenzfläche von Bäumen, Sträu
chern und ander,en ,die Sichtbarroeit ,der Grenz
zeich'en beeinträch<tigenden Pflanz·en fl',eiz,uhalten. 

Denn die in deneinZJelnen Grenzv,erträgen VQr
gesehene Auslichtung ,des 1 m breiten Grenz
streifens und der Kr,eisfläche mit ,dem Radius 
VQn . 1 m und jedes indirekte gesetzte Grenz
zeichen setzt ·entsprech'end,e v,ermeSisungs
technische Unterlagen 1.md Kenntnisse vOraJU~, 
wenn die Gefahr unbefugJter Eingriff,e in Privat
rechte möglichst vermieden "."erden soll. Dai'Ju 
kommt nQch, ,daß die Auslichtungsarbeiten nicht 
nur mi.t den diesbezügl1ichen Arheiten des Nach
bal'staates, sondern ,auch mit den eigentlichen 
Vermessungs- und Verma:rkungsarbeiten zeitlich 
und räumlich koord·in~el't werden mü'ssen, damit 
di,e Durchführung alIer ,dhe~er Arbeiten ,erleich
tert und beschleunigt wind. 

Das Bnmdes'amt für Eich- und Vermessungs
wesen hat die ,ihm frbertr:a'genen Arbeiten und 
~onstigen Maßnahmen, di,e zur Fl'eihaltung der 
Grenzflächen erfonderlich sind, ohne Zustimmung 
der betroff.enen Eigentümer und Nutzungs
berechtigten ,der Gr,enzgrundstücke durch
?Uführen. Es soll also VQm Gesetzgeber mit 
Zwangsbefugn1ssen ausgerüstet werden (s. die 
,trafrechtliche SanktiQn des § 24), sodaß nach 
dem Erroenntnis ,des Verfassungs@erichtshofes 
vom 18. Oktober 1957, Slg. Nr. 3262, keine 
Priva;twirtschaf.tsverwaltung, !sondern Hoheits
v,erwaltung des Bundes vorLiegt. Dre oben ge
schilderten Koordinierungsgründe sQwie der Zeit
und Personal aufwand, der der Behörde allein 
aus der Vielzahl der zu . eruierenden und 
anzuhörenden Eigentümer VQn Grenzgrund
stücken erwachsen würde, lassen es aller-' 
dings nicht zu, die zur AusIlchtung er
forderlichen behördlichen Maßnahmen in der 
FQrm zu treffen, daß die Behörde Ver
waltungsv·erfahren nach den Bestimmungen des 
'\ VG 1950 durchführt und förmliche Bescheide 
:rläßt. 

Zu § 3: 

Nach den ber,eits erwähnten Bestimmungen 
d'er Grenzverträge mit Liechtenstein, Ungarn und 
Jugoslawien s,ind wQhldie erfQrderlich,en Aus
lichtung's'arbeiun VQn ,den Eigentümern bzw. 
Nut'z:ungsberecht1gtender GrenZJgrundstücke 
ohne Anspruch auf Entschädigung durch
zuführen. Im Hinblick auf die bereits bei § 2 
geschir.derten Schwierigkeiten, ,di.esich in der 
Praxeis aus einer solchen Regelung 'ellgeben hahen, 
soll in den Fällen, ,in denen die verpflichteten 
PerSQnen trotz Aufforderung durch das Bundes
amt für Eich- und Vermessungswes,en die Grenz
flächen nicht vertragsgemäß auslichten, dieses 
Amt auf Kosten .desBundes ,die Auslichtung 
besorgen. Eine solche Regelung widerspricht 
zwar formell den in Rede stehenden staats~ 
Viertraglichen Verpflichtungen. Dem kann aber 
nach Ansicht der Bundes,regier:ungent~g,en

gehalten werden, daß die Übernahme der eigent-
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lichen Erfüllungshandlung durch die zuständige 
Behörde anstelle der bloßen Vollstreckungs
anor,dnung gegenüher ,der Vertr,agspflicht ein 
"Mehr" dal'stelle und somi:t .die völkerr,echtlichen 
Sanktionsmechanismennicht auslös,en kann. Auch 
im Hinblick auf die Interessenlage der heteilig,ten 
Staaten ergeben sich gegen die im § 3 vOl1ges,ehene 
Regdung keine Bedenken, weil Igemdesie 'am 
hesten .gewährleisten würde, daß der mit den 
Vertragsbestimmungen verfoLgte Zweck, näml.ich 
der Schutz und ,die Sichtbar,erhaltung der Gl'enz~ 
zeichen sowie die Sichtbal'erhaltung des Grenz
verlaufes, ta'tsächlich ,erl1eicht wil'd. Innerstaatlich 
hingegen würde die vOl1geschlag,ene Bestimmung 
dem verfassungsges.etzLich gewähdeisteten Gleich
hertsgrundsatz Rechnung tr,agen, weil - wie 
bereits erwähnt - ,die Grenzverträge mit den 
andel'en Nachbarsta.aten Idie Aus,lichtung ,der 
Gl'enzflächen n:ichtdel'en Eigentümern bzw. 
Nutzungsberechtigten 'aufbür;den. 

Zu § 4: 

Durch dieses Verbot Isoll verhindert werden, 
daß die staatsvertr,aglich von Bäumen, Sträu
chern und anderen lSichtbehindernden Pflanz'en 
fl'eizuhaltenden Gebietsteile an ,der Staatsgrenze 
wieder bepfl,anzt und damit <die AuslichtJungs
arbeiten el'schwert oder VIerzögert w,en:Len. 

Zu § 5: 

D~e Verpflichtung, daß die Grenzflächen mit 
Ausnahme ,der daralUf 'errichteten Gebä.ude stets 
frei zugänglich zu halten sind, ist in den Grenz
verträgen mit Jugoslawien (Art. 17) und mit der 
Schw.eiz (Art. 7) alusdrücklich vorgesehen, ergibt 
sich aber mittelbar auch aus ,den Bestimmungen 
der übr,igen östJel1reichischen Grenzverträge und 
aus dem Entwurf eines österreichisch
tschechoslowakischen Grenzvertrages. Die Durch
setzung ,dieser Verpflichtrung soll der ß.ezirks
verwaltungsbehör,de über,trag,en werden. 

Zu § 6: 

Zu Abs. 1: 

Die Grenzvertd~ge mit Ungarn (Art. 7), Jugo
slawi,en (Al1t. 18), der Schw,eiz (Art. 13) und der 
BRD (Art. 17) wie auch der Entwurf ,eines 
österreichisch-tsch,echosloWlakischen Grenzver
trages 'enthalten odalS Verbot, innerhalb ,des 1 m 
breiten Gr;enz'streifens beidersleits der Grenz
linie und ,in Grenzstl1e~en mit in'dil'ekter Ver
markung innerhalb der Kl1ersfläch,e mit ,dem 
R-adius von 1 m um j,edes neben die Gr,enzlinie 
gesetzte zwischenstaatlich'e Grenzz,eichen ß;aulich
keiten (Gebäude, Einfriedungen und sonstige An
lagen) zu errichten, es sei denn, daß sie dem 
öffentlichen Verkehr, ,der Grenzabfert,jgun:g oder 
anderen öffentlich,en Intel1eSlSen ,dienen. An der 
österreichisch-liechtensteinischen Staatsg,renz,e gilt 

das Bauverbot sogar für einen Geländestl1eif,en 
von 10 m Breite zu beiden Seit,ender Stat.lts
gnenZie 'und bei Grenzgräben in einem Gelände
stl'eifen von 5 m Bl1eite vom nächstliegend,en 
Gr.abenrand (Art. 7 des Gr,enzv,ertr,ages). Ledig
lich provisorj'sche Zäune dürfen hier 1 m an ,die 
Staats.gl'enze herangeführt werd.en. 

Der vorlieg,ende Ge~et21entwurf Isieht nun vor, 
daß die staatsvertmgswidrrg errichteten ß.aulich
keiten von den Eigentümern ,auf ,eigene Kosten 
zu bes,eit.igen sind. Eine ähnliche Verpflichtung 
ist bereits im § 15 Ahs. 2 des ZollgeSletzes 1955, 
BGBl. Nr. 129, normier;t, wonach .die ohne Zu
stimmung ,der Finanzlandesdirektion in unmittd
bar,er Nähe ,der ZoHgr,enze her,ge~tJellten Anlagen 
vom Eigentümer unverzüglich ZiU beseitigen sind. 

Zu Abs. 2: 

Nach denein7Je,lnen Gl'enzv,erträgen und ,dem 
Entwurf eines österreichisch-tschechoslowaki,schen 
Grenzvertrages s,ind B,a;ulichkeiten, d~e in ,den 
mit dem obgen(Lnnten B,auverbot beLegten Ge
bietsteil<en Lj,egen, zu entfernen, wenn sie ver
fallen, völlig zerstört oder 'auf,gelas~en sind. Dies 
'gilt auch :dann, wenn ,di,e B'aulichkeiten bereit,s 
vor ,dem Inkrafttreten des maßgebenden Staats,
vertrages errichtet worden sind. 

Nach den Gr;enzvertr:Lgen miot Ungarn und 
Jugoslaw,ien sow.ie nach dem Entwurf ,eines ö:>ter
reichisch-tschechoslowakisch,en Gr,enzvertrages 
müssen auch die vor InkraftotretJen des Staats
vertrages errichteten Einf,riedungen 'aus den von 
Bäumen, Sträuchern und dergleichen fl'eiZlUhal
tenden Gebiets,teilen ,entfernt werden. 

Abs. 2 verpflichtet die Eig,entümer derB'au
lichkeit,en, den Zustand herzUlStellen, der dem 
Grenzvertrag entsp:richt. 

Zu Abs. 3: 

Diese Boestimmung gibt dieerfoI'derl.iche 'ge
'setzliche Grundlage ,dafür, daß ,staatsv,ertrags
widrige Baulichkeiten ,auch zw.angsweise bes,eitigt 
werden können. 

Zu § 7: 

Individuelle Ausnahmen von den bei § 6 er
wähnten Bauverboten lassen ,die Grenzverträ.ge 
mit Liechotenstein (Art. 7), der Schw.eiz (Art. 13) 
und der BRD (Art. 17) zu. 

In ,den Abs. 2 und 3 sind jm Interesse 'eines 
gesich,erten Grenzverlauf,es und einer geordneten 
Vermarlmmg Befristungen für den B,aub~ginn vor
!?iesehen. 

Nach Abs. 4 /loll der Ba.uJherr verhalten wer
den, dem BlUnd ,alLe Kosten zu ers,etzen, welche 
di'esem ,aus .den 'erforderlichen Sicherungsmaßnah
men ,erwachsen. 
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Zu § 8: 

Nach den zitiertJen Gr.enzvel'träigen un1d dem 
Entwurf eines österreich·ism-.tschechoslowakismen 
Grenz'Vertr.ages dürfen in ,der Grenzlini·e keine 
pr.iv,aten EigentJumsgl1enzlJeichen 'errichtJet werden. 
Anstoß·ende Ergentum~grenzzeich'en ,dürfen erst 
ab einer Entfernung von 3 m (gegenüber Liech
tJenstein nur von 2 m) von ,der Staats'gr,enze ver
m1arkt wel1den. Die überwachung .der Einhaltung 
dieser Vorschriften und erfol1derlichenfalls ihre 
zw,angswe~s,e Durch:setzung soll den Vermessungs
ämtern im Sinne der ,ihnen durch das V'ermes
sungsgesetz übertra.genen Aufgaben obliegen. 

Zu § 9: 

Wie bel1eits im aIl:gemeinen Teil der ErläUlle
l1ungen erwähnt wurde,' hat sim .in der Praxis 
die Notwendi,gkeit :ergeben, in den besonderen 
FäHen, in den·en die zwischensta.adichen Grenz
zeichen den Igenauen Grenzverlauf nicht deutlich 
genugerktennen lassen, ,durch 'geeignete inner
staatliche E,inrichtungen (w.ie Warntafdn, Fahn:en, 
rot-weiß-,rote Stangen, Gl"enZlschranken ·und dgI.) 
a.uf die unmiuelbare Nähe der Staatsgrenze und 
erforderlichenfalls auf deren Vedauf hinzuweisen. 
Der vorliegende Gesetzentwurf schafft nunmehr 
dü,e 'entspremende Grundbg,e für demrtige Maß
nahmen. Da Warntafeln, Hinweisstangen, Fahnen 
(an den Grenzübel1gäng.en) und dgI. schon nach 
der bisherigen Praxis aufgestellt worden SÜ11d, 
erwach·sen dem Bund durm ·die ,g.esetzliche Rege
lung dies'er Maßnahmen keine zusätzlichen Mehr
kosten. 

Der Lrandetshauptmann hat die in Rede stJehen
den Aufgaben auch ,gegen den Willen ,der Eigen
tümer und Nutzungsberechtigten der betroffenen 
Grundstücke durchzuführen (s. § 10 Abs. 1 
und § 24 des Entwurfes), ,also Zwangsbef,ugnisse 
auszuüben. Er wil1d daher im Rahmen der Ho
heitsverwaluung des Bundes tällig. Auf die di,es
bezÜ'glich·en Ausführungen bei § 2 darf hiebei 
V1erwiesen wel"den. 

Al1el'drngs macht es - wie bei ,der Freihaltung 
der Grenzflächen nach § 2 - der Zeit- und 
P'ersonalaufwand, der .der B,ehörde :l'US der Viel
zahl der zu eruierenden und anzuhörenden 
Gnundstück:se~glentümer erwachs,en würde, un
möglich, daß ,die zur innerst.aadich,en Erkennbar
mamung .der Staatsgrenze erforderlichen behöl1d
lichen Maßnahmen in ,einem förmlichen Verwal
tungsverfahr,en getroffen werden. Dazu kommt 
noch, daß es in Krisenzeillen (wie z. B. bei der 
Ungarn-Krise des Jahres 1956 und bei der CSSR
Kl'ise des Jahres 1968) notwendig werden kann, 
möglich'st rasch innerstaatliche Maßnahmen durch
zuführen, ·damit die Sta:l'tJSgrenz,eund ihr Ver-

lauf ,im Gelän:de für jedermann klar erkennbar 
i!>t und auf diese Weise unbeabsichtigte Grenz
überschre,itungen v,ermieden oder di,esbezügliche 
Ausreden ·entkräftet werden können. 

Im Interesse der betrofFenen Grundstück:~eigen
tümer und Nutzungsberechtigt,en wil'da'llsdrück
lieh vorgesehen, d.aß bei der Anhringung von 
Hinweiseinrichtmngenauf die möglichste Scho
nung öff,entlich·er und privater Rechte Bedacht 
zu nehmen i·st. DemseLben Zweck dient auch 
§11. 

Zu § 10: 

Zu Abs.1: 

Einr,ichuungen zum Hinweis ,a·uf die unmitJtel
bare Nähe und ,den Verhufder Staatsgrenze 
werden in der Regel im Straßengraben, am Weges
rand oider unmi,ttelbar an ,der Staat~grenze auf
,gestellt, sodaß dal'aus den Grundstückseigen
tümern praktisch k'eine nennenswerten Benach
teiligungen erwachsen. Dazu kommt, daß die 
Höhe einer EntsChädigung in keiner wirtschaftlich 
vertretbaren Relation zu dem aus der Durm
führung des behördr.ichen Ermittlungsverfahl'ens 
erwadrsenden Aufwand stünde. Aus den gleichen 
Erwägungen hat der Bundesges'etzgeber hereits 
im § 5 Abs. 2 ,des GrenzkontJroILgesetzes 1969, 
BGBI. Nr. 423, die Eigentümer von Straßen, 
Wegen und 'sonstig,en dem Grenzv,erkehr ,dienen
den Grundfläch,en v.erpflichtet, die AJUfsteUung 
der in di.eslem ,Bundesges,etz vorgesehenen Hin
weistaf.eln ohne Anspruch auf EntJschädigung zu 
dulden. Gleiches gilt für § 24 Abs. 4 des bereits 
z~ti.erten Bundesstraßeng·esetzes 1971, wonach die 
Anr:ainer von Bundesstraßen V'erpHichtet slind, 
"ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden, 
daß der Bund (B:undesstraßenverwaltung) Schnee
zäune auf ihren Grundstück,en aufstellt und 
andere zur Hinta:nhaltu~g von Schneeverwehun
gen, Law,inen, Steinschlägen und dergleichen ,er
fOl1der liehe, j,ahresZ'eitlich bedingte Vorkehrungen 
tJrifh". 

Zu Abs. 2: 

Dies,e Bc'stimmung wurde dem § 31 Abs. 2 
der Straßenverkehnordnung 1960, BGBI. Nr. 159, 
nach,gebiLd,et und soll verhindern, daß durch das 
unbefugte Anbringen von Beschri~tungen, biLd
lichen Darstel1ungen und dgI. die Einrichtungen 
zur Erkennbarmachung des Grenzverlaufes be
smädigt oder ,in ihrer Zweckbestimmung beein
trächtigt werden. 

Zu § 11: 

Vorbild war § 6 Abs. 2 des bereits Zitierten 
Vermessungs,gesetzes, wonach das VermesSlun·gs
amt auf Antr:ag ,der Eig,entümer oder der zur 
Bauführung Berechtig.ten die zeitweise oeLer 
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da.uernde Venetzung oder Idie Entf.ernung von 
Vermessungsz'eichen zu veranlassen hat, wenn 
di.es durch eine Bauführung oder eine sonstige 
wesentl.iche Veränderung ,am Grundstück not
wendig wiI'd. Durch di,es,e Bestimmung soll ver
hindert werden, daß die hetroffenen Grundstücke 
in ihr,er Benützbarkeit in einer Weise beeinträch
tigt werden, di,e den Eigentümern oder Nutzungs
berechtigten nicht mehr ziUgemU'bet werden kann. 

Zu den §§ 12 und 13: 

Zu § 14: 

Diese Bestimmungen sollen s,iche'rstellen, daß 
d,ie Arbeiten, die nach dem angestrebten Sta;tts
gl'enzgesetz vom Bundesamt für Eich- und Ver
me'Ssungswes,en an .der Staatsgrenz,e durchzufüh
ren sind,· den Eigentümern der hetroffenen 
Grun.dstücke und Baulichkeiten zur Wahrung 
ihrer Rechte und sonstig,en Interessen bekl'nnt
gegeben werden (vgl. § 4 A:hs. 3 ,des Vermessungs~ 
gesetzes). Gleiches soll für Arbeiten nach § 9 
gdten. 

Nach den GJ.1enzv,erträgen mit Ungarn Zu § 15: 
(An. 10), Jugoslawi'en (Art. 15), der Schweiz Zu Ahs. 1: 
(A,r,t. 7), der BRD (Art. 12) und der CSSR 
(Art. 29) haben ,die E~gentümer und Nutzungs
ber,echtigten (Pächter, FruchtnießerUl1ld dgl.) der 
an oder in der Nähe der Staat&grenze Iiegel1lden 
Grundstücke und Anla~en ,alle für die V,e,rmes
sung ,und V'ermarkung der Staatsgrenz,e erfor
derlichen Arbeiten und sonstigen Maßnahmen zu 
dulden. In Durchführ,ung d~eser Vertragsbe~tim
mungen sowie .in Ergänzung ides österreich,isch
liechtensteinischen Gl1enzv,eJ.1trages und ,des öster
reichisch-italienischen Vermarkungsabkommens 
vom Jahr,e 1929 soll durch § 12 Abs. 1, der dem 
§ 4 ,des bereits zitJierten VermessungS!gesetZie5 nach
gebildet ist, präzisiert werden, inwieweit ,rue 
Personen, ,die a;uf Grund von Staatsv,erträgen 
mut Arbei,ten zur V,ermessung und Verma;rkung 
der Staatsgrenz'e hetraut sind, Grundstücke und 
Anlagen ,an d,er S>taatsgl1enze betreten oder be
fahren und ,dort Arbeiten verrichten dürfen. 

Die ,gleich,en Berech,tigu.ngen 'soUen im § 13 
~hs. 1 den Personen eingeräumt werden, die 
von der zustän.digen B,ehör.de mit der Vorberei
tung von Änderungen ,der Soaatsgllenze betra;urt 
sind, weil si,e sonst ihl'e Aufga:ben nicht ord
nungsgemäß durchführen können. Aus den ,gI.ei
ch'en Erwä:gungen ist im Abs. 2 ,des § 13 die 
Berechtigung, die Grenzgl1undstücke zu hetreten 
und, soweit es die Bewirtschaftungsv,erhältnisse 
erlauben, ZlU befahren, 'auch für P,ersonen vorg,e
sehen, Idi,e mit Ersatzvornahmen ,auf Grund .der 
nach den §§ 5 und 6 erll'ssenen tBescheide oder 
m~t Arbeiten nach ,den §§ 9 und 11 betraut sind. 
Gleich'es gilt für .die mit ,der überwachung ,der 
Staats grenze hetr.a:uten Personen sowie für die 
Miugli'eder, Experten und Hilfiskräfte der .auf 
Grund der Grenzverträgeglebildeten zwischen
staadichen Kommissionen (z. B. der "dsterrei
chisch-Schweizer,ischen Grenzkommiss,ion "). 

Auf die Erläuterungen zu § 6 Abs. 2 wird 
zunächst verwiesen. Nach Ansicht der Bundes
regierung wäre es unbillig, wenn Bau1ichkeiten, 
die bereits .im Zei'tpunkt des Inkrafttretenseines 
St'aa \)sve'rtr,ages über die Vermessung und V,er
markung der Staats grenze bestehen, von den 
Eigentümern aufergene Kosten beseitigt weI'den 
müßten. 

Zu Abs. 2: 

Die hier vorgesehene SchadloshaltJUng für datS 
Beseitig,en oder Stutzen von Bäumen, Sträuch,ern 
und anderen sichtbehinderden Pflanz,en wurde 
wohl aus § 5 Ahs. 1 des VermessungS'ges,etzes 
übernommen. Eine Entschädigung soll aber inso
weit ,ausgeschloSisen werden, als Verme5'sungs- und 
Vermarkungsarbeiten ,auf den Grenzfläch'en sdbs,t, 
also auf Gebietsteilen durchgeführt werden,di,e 
nach den einzelnen Suaatsverträgen ohnedies von 
Bäumen, Sträuchern und ,anderen die Sichtbar
k'eit der Grenzzeichen hehindernden Pflanzen 
freigehaltm werden müssen (vgl. § 1 Z. 2 sowie 
die §§ 2 und 3). 

Auch für das Anbringen der Staatsgrenzzeichen 
ist keine Entschädigung vOliges,ehen. Denn ,dies,e 
Zeichen stehen zumeist auf der Grenzlinie seLbst 
und können daher die Benützung ,eines Grund
stück'es überhaupt nicht behindern. Eil1le indirekte 
Vermarkung der Grenzlinie wiJ.1d nur in jenen 
Grenzstrecken durchg,eführt, in denen eine direk,ue 
Vermark,ung nicht möglich oder nicht zweck
mäßig wäre. Dies gilt vor allem in Strecken, in 
denen die Glienzlinie ,auf Straßen oder W,cgen, 
in Gewässern oder Gräben Vierläuft. Auch in 
diesen FäHen werden ,aber die Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigten ,der Grenzgrundstücke an 
der Ausübung ihrer Rechte nicht behindert, weil 
d,ie Grenzzeich,en ,in der R'e~elam Rande cl'er 

, Due Bestimmung des § 12 Abs. 2, die auch für Swaße oder des Gewäss,ers an,gebracht weJ.1den. 
die im § 13 behandelten Fälle, gilt, schützt die an Schließlich darf nicht übers,ehen werden, daß 
den betroffenen Grundstücken ,und Anlagen be- di'Ceinzelnen Teile ,de,r Staatsgrenze gle,ichzei,tig 
stehenden öffentlich,en und privaten Inueres'sen; auch die GrenZJen von Gl1undstückJen bilden und 
sie wur.de aus den Gr,enzverträgen mit der BRD I daher ihre Vermess;ung und Vermarkung auch 
(Art; 12) und .der CSSR (Art. 29) übernommen im wesentlichen Intel1esse der Eigentümer und 
(vgl. auch dieana;lage Bestimmung ,des § 9 Abs. 3).1 Nutzungsbellechtigten odies,er Grundstücke liegt. 
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Nach ,cl'en bereits g.ewonnell'en Erfahrung,en 
werden bei Vermessungs- und Vermarkungsarhei
ten :ebenso wie bei der Anbringung von Ein
richtun~en der ,im § 9 ,genannten Art (W.arn
tafeln, Wampfähle und dg!.) durch das Hetr,eten 
und Befahren der Grundstücke - wenn über
haupt - so ,gerin:gfügi~e Sch~den verursacht, daß 
nach Meinung der Bundesregier,ung ,den hetrof
fenen Grunchtückse~gentümern und Nutzungsbe
rechtigten ·eine entJschädigungslose Duldungs
pflichtzugemutet werden kann. Aus denselben 
Erwägungen ·si'eht auch das Vermes!>ungsgesetz 
für gleichartige ·Fälle keine Schadloishaltung vor. 

Während die Gr,enzverträge mit Ungarn 
(Art. 10) und Jugoslawien (Art. 15) die Eigen
tümer und Nutz,ungsberechti,gten der Grenz
grundstücke verpflichten, die erfoI1derlich·en V.er
messungs- und Vermarkungsarbei,ten ohne An
spruch auf EntschäJdigung zu dulden, überl.<lssen 
die Grenzverträge mit Li,echtJens'tein, ,der Schweiz 
(Art. 15), der BRD (Art. 12) und der CSSR 
(Art. 29) die R,egelung der in Rede stehenden 
Entschädigungsfrage dem innerstaatlichen Recht 
der VeI1tliagsstaaten. Dj,ese im Hinblick auf den 
verf<lssungsgesetzlich ,gewährleisteten Gleichhei,ts
grundsatz nicht unhedenk!.iche Differenz,ierung 
der Eigentümer und Nut2'lungsberechtig.ten von 
Gr·enzgnundstücken könnte wohl dadurch ver
mi-ed,en werden, daß im ang,eSltrebten StaatsgI1enz
ges,etz überhaupt k'eine Entschädigung für Ver
messungs- und Vermarkungsarbeiten vorgesehen 
wir;d. Dies wäre aber nach Meinung ,der Bundes
regierung nicht v ertr,etbar, weil nach § 5 ,d.es 
Vermessungs'gesetzes, BGB!. Nr. 306/1968, bei 
bestimmten innerstaatlichen Vermessußlgsarbeiten 
die Eigentümer ·der betroffenen Grundstücke 
schadlos zu halten s,ind. 

Nach Ansicht .der Bundesregierung können die 
zitienen Bestimmungen der Grenzv,el1träge mit 
Ungarn und J,ugoslawien dahin ,a,usgelegt werden, 
daß die Vertrags'sta'aJten wohl völkerrech:tlich nicht 
Vierpflichtet sind, die Eigentümer ,der Grenzgrund
stücke Ztu en>tschädigen, ,daß es ihnen aber unbe
nommen bleibt, in ihrem ,innerstaatlichen Recht 
eine Entschädigung vorzusehen. 

Zu § 16: 

Diese Bestimmung wurde dem § 5 Abs. 1 ,des 
Vermessuurgsgesetzes nachg.ebildet. 

Zu § 17: 

Abs. 1 wUl'de aus § 7 des Eisenbahnenteig
nungsgesetz,es 1954, BGBI. Nr. 71, übernommen 
und soll eine sachlich nicht ger,echtfiertigte Ent
schädigung verhindern. 

Abs. 2 ,entspridlt d,em § 8 Ahs. 1 erster Satz 
des ·eben zitierten Bundesges'e'tzes. 

Zu § 18: 

Ent·sprechenddem Grundsatz, für alle V,er
waltungsbehö.rden einheitliche Verf.ahl1ensbestim
mung·en vorzusehen, !Soll auch in den Fällen des 
§ 8 auf das behördJiche Verf,ahren der Vermes
sungsämter 'und des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen als Berufungsinstanz dasA VG 
1950 angew1endet wel'den (vg!. § 3 des Ver
messungsgesetzes). 

Zu § 19: 

Die ZUistel1ung ,emes nach § 5, 6 oder 8 zu 
erlassenden Besmeides kann im Ausland auf 
Schwierigkeiten stoßen, weil es dor.t -nicht immer 
möglich sein wirld, die Z'lls·tellungsbestimmung,en 
der §§ 21 bis 27 AVG 1950 einzuhaltJen. Bine 
unmitJtelbare Anwendung des § 11 AVG 1950 
ist aber dra'nn nicht möglich, wenn der Aufent
halt der betroff,enen Personen - und dies wird 
auf den überw,j.egenden Teil der Fäl1e zutreffen -
der Behönde bekannt ist (vgl.die ,analoge Rege
lung im § 36 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965, 
BGBI. Nr. 250). 

Zu § 20: 

Zu Abs.1: 

Nach der .cl'erzett geltenden Grun\dI1egel des 
Art. 103 Abs. 4 B-VG geht ,der adminiSitrative 
Instanzenzug in ,den Angelegenheiten .der mittel
baren Bundesverw,aItung (Air.!. 102 B-VG), wenn 
nicht durch BundesgesetzausdrückIichanderes 
bestimmt .i'st, bis zum zuständigen :Bundesm,ini
ster. Im Int·el'lCSlse ·einer V,erwaltlUngsvereinfachung 
und im Sinne des von den Bun1desländern erstell
ten Forderungsprogramms soll bei den. verwal
tungshehördlichen Entscheidungen nach den §§ 5 
bis 7 der Ins'tanzenzug ahgJekürzt werden und 
beim Landeshauptmann ·enden (vgl. Art. I Z. 32 
des als Regierungsvorlage im Nationalrat ein
g,ebrachten Entwurfes einer B,undes-V,erfassungs
gesetznovelle 1972 - 182 ,der :Beilagen zu den 
steno Prot. des NR XIII. GP .. ) 

Zu Abs. 2: 

Auch im Entscheidun,gsber~ich der Vermes
sungsbehörden soll im InteI1esse der Verwaltnlnßs
vereinfachung der Instanzenzug ahgekürzt wer
den. 

Zu § 21: 

Zu Abs. 1 bis 3: 

Diese Bestimmun'gen Wiur·den in. erster Linie 
dem § 5 Abs. 3 und 4 ·des Vermessungsgesetzes 
nachgebildet. Eine analoge R,ege1ung war schon 
deshalb angehracht,_ weil es sich- von den 
FäHen des § 15 Ahs. 1 abgesehen - sachLich im 
wesentlich·en um gleichartig.e Arbeiten und Maß
nahmen handelt. Die Festlegung 'einer sogenann-
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ten ".sukZies'siven" Zuständigkeit (also zunächs,t 
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde, so
dann diejenige des Gerichtes) findet sich auch 
in ein'er Reihe ,a,ntderer GesetZre (so zum B,eispiel 
im § 20 des StarkstromWiegegesetZies 1968, BGBl. 
Nr. 70, § 34 des MilrtärLe~stufligsgesetzes, BGBl. 
Nr. 174/1968, § 47 des Vorarlberg.er Straß:en
gesetzes, LGBl. Nr. 8/1969, und § 20 des Bundes
straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286) un,d h3it 
sich ,in der Praxi's hewährt. 

Da mit der Anrurun'g des Bezirksgerichtes der 
nach § 16 Abs. 1 erlassene Besch,eid ,der BeZiirkis
v,erwahungsbehördeaußer K:raft itritt, wird nach 
der Judik'atur des Verfassungs gerichtshofes dem 
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Trennung 
der Verw,altung von der }ustiz Rechnung ge
t~a:gen (vgl. u. a. das Erkenntnis vom 1. Mä'rz 
1963, Slg. Nr. 4359). 

Zu Abs. 4: 

Nach § 5 Abs. 4 des Vermessungsgesetzes ka,nn 
der beim Bezirksgericht ,~es,tel1te Antng a,uf 
Festsetzung der Entsch;idigung nur mit Zustim
ffilUng ,des Antraggegners zurückgezogen werden. 
Diese ·einfache Lösung des Recht's'stneits kann ,in 
der Praxis an der Kostenfrage scheitern, wenn 
der Antmgsg'egner (Bund oder P,rivater) durch 
einen befugten Part:eienvertI1ener vertreten wird 
und der Zurückziehung des Antrags etwa mangds 
Einigung in der Kostenfrage nicht zustimmt. Da
durch bestünde ein mittJetba,ner Prozeßzwang. 

Es is~ daher zweckmäßi:g, wenn die Beeinträchti
gung, d~e Beschädigung oder ,der Verlust zw,i
schenstaatlicher Grenzzeichen unmittelbar ,dem 
genannt'en Bundesminister,ium gemeldet we~den. 

Zu § 23: 

Nach § 3 des bereits erwähnten Gesetzes vom 
1. Oktoher 1920, StGBl. Nr. 458, w~rd derjenige, 
der ,die vom Grenzl"egelungsausschuß 3iuf.gestell
ten trigonometrisch,en Zeichen, Signahtang,en, 
Grenzpfähle oder Grenzsteine venetzt, beseitigt, 
beschä,djgt oder unkenntlich macht, hiefür, sof'ern 
nicht ,der 'tatbestand einer gerichtlich Istrafbaren 
H,a,ndlung vorliegt, von der B.ezirksverwaltungs
behörde mit Arrest bis zu drei Monaten oder an 
Geld bis zu 2000 S bestraft. Abgesehen davon, 
daß ,diese Geldstrafe für d~e heuü~en wirtschaft
lichen Verhältnisse zu ,gering scheint, gelten die 
zit,ierten St~afbestimmungen nur für die .seiner
z·eit von den Gr,enzregeLungsauslschüssen ,an de,r 
Staatsgrenze gegenüber ,der Tschechoslowak'ei" 
Ungarn, Jugoslawien und Italien aufgestellten 
Gr,enzzeichen und anderen Einrichtungen. Diesen 
Schutz genießen ,also weder Grenzzeichen, die 
wohl an den genannten Staatsgrenzen, nicht aher 
von den Gnenzregdungsausschüssen aufg,estellt 
sind, noch Grenzzeichen, ,die sich an ,eLen übl'igen 
Sta'atsgnenzen befinden. 

Der Ges,etzentwurf will daher :dies'en Ma.ngd 
he'seitl~gen. Allerdings sollen hi,ebei - ebenso 
wie nach dem obz,itierten Gesetz vom 1. OktOlber 
1920, StGBl. Nr. 458 -eine Kumul3ition mit 

Um diesen zu vermeiden, soll daher - es geric.i.tlichen Strafen vermieden und die im § 23 
handelt sich ja ,doch um ,ein kontndiktorisches des Ges,etzentwurf.es genanniten Handlungen nur 
Verfahnen -eine de~ § 2?7 ZPO ,unter Bedacht- insow,eit als Verwaltungsübertretung,en geahndet 
nahrne. auf § ~ 1 ~PO ahnhche RegeLung ,~etroffen w.el"den, als sie keinen Igerichtlichstr.afhaI1en 'tat
und dIe Zuruckz~ehungauch olme Zustimmung I bestand bilden. Hiebei weIlden bei ,einer vor
mit Kost,enfol:genermöglicht werden. sätzlich'en Beschädigung oder Vernichtung eines 

Zu § 22: 

Der Landeshauptmann, die 'Bezirksverwal
tungsbehörden und ,die Vermessungsbehörden 
werden ihren im Ges,etz·entwurf vorges!ehenen 
Aiufgaben mit Erf01g nur dann nachkommen 
können, wenn ,sie über aUe maß'gebenden V,er
änd,erungen möglich!itaJuf dem la,ufenden gehal
ten wel"den. Hinsichtlich der Verständigung des 
Bundesminisneriums für Bauten ,und Technik ist 
darauf zu v.erweisen, daß auf Grund der einzel
nen Grenzverträge die Arbeiten zur Vermessung 
und V,ermarkung der gemeinsamen Staat.sgrenze 
stets von einer zwischenstaatlichen Kommis'sion 
beschlossen und organrsi,ert werden. Diese Kom
mission hesteht jewei1saus einer österreichismen 
Ddegation und ,einer DeIegation des anderen 
Verltragsi>ta.ates. Den Vors,itz in der österreichi
schen Delegation hat 'entspr,ech,end ,der bestehen
den Kompetenzverteilung ein Vertret,er des 
Bundesmini'steriums fÜlr Bauten und T'echnik inne. 

zwisch,enstaatlichen Gl'enzz'eichens oder einer der 
innerstaatlich,en Erkennbarmachung des Gr,enz
verlaufes ,di'enenden Einrichtungdi;e Bestimmun
gen über die boshafte Beschädigung fremden 
Eigellitums (§§ 85 bzw. 468 StG) :cur Anwendung 
kommen. Das in Täuschungsabsicht erfolgte Weg
räumen oder V,ersetzen der Grenzzeichen wi,eder
um wifld als Betrllig zu behandeln sein (§ 199 lit. e 
StG). 

Der vorges,ehene Strafrahmen lentspr,icht der 
analogen Regelung im § 51 Abs. 1 des Vermes
sungsgesetzes. Der zweite SaJtz des § 23 nimmt 
auf den Umstand Bedacht, daß sich v,erhähnis
mäßig wenig Staa'tsgrenzz'eichenausschließlich auf 
österreichisch'em Staatsgebiet befinden. Denn ,die 
meisten Staats grenzzeichen sind unmittelbar amf 
der Grenzlinie 'und damit nur zu einem Teil a.uf 
österl'eichischem Staatsgebiet angebracht. In :eLen 
indirekt vermarkten GrenzsItrecken wiederum 
liegt etwa jedes zweite Staa,tsgrenzzeichenaus
schließlich auf ,dem Gebiet de's Nachbar5ltaanes. 
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Im Sinne des völkerrechtlich 'anerkannten Schutz- Zu § 28: 

prinz,ips ,sollen ,daher auch di,e ,im AusLand in, Das wiederholt zitierteVermessungsgesetz regelt 
bezug auf die Staatsgrenzzeichen begangenen Ver- vor aHema.uch die Vermessung und Vermarkung 
waltungsübel1tretungen fürstrafhar 'erklärt wer- der Grundstücke, die Berechtigungen der Ver
den (5. § 2 Abs. 1 VSbG 1950). messungsol"gane un,d den Schutz der V'ermessungs-

Zu § 24: 

Der Bestrafung nach § 23 soll ,auch unterliegen, 
wer vOl"sätzLich die zur Alus!.ichtung oder ,inner
staatlichen Erkennbarmachung der Staatsgnenz'e 
erforderlichen Maßnahmen (§§ 2, 3, 9 und 11) 
oder die Ausübung ,der in den §§ 12 und 13 
eingeräumten Berechdgungen v,erhindert OIder be
einträchtigt. 

Zu § 25: 

Der für di,e hier genannten Ol'ldnungsverstöß:e 
vorges'ehene Stmfrahmenentspr,icht der im § 51 
Abs. 2 des Vermessungs gesetzes gegen Ordnungs
verstöß,e festgelegten Sanktion. 

Zu § 26: 

Nach § 31 Abs. 1 VStG 1950 ~st .die Verfolgung 
einer P,erson unzulässig, wenn geg,en sie binnen 
der VerjährungsJrist von der Behörde keine Ver
folgungshandJung vor.genommen wor;den ist. Die 
Verjährungsfr;ist beträgt nach Abs. 2 des § 31 
VStG - von bestimmten Fällen abgesehen -
dnei Monate. Diese Fr·istist grundsätzlich von 
dem Zeitpunkt zu bel"echnen,an !dem die straf
bare Tältigkcit abgeschlossen ist oder das iYtraf
bare Verhalten aufgehört hat. Nun wi.rd ,es aber 
bei der Zerstörung, Beschädigung usw. eines 
Staatsgrenzz,eichens oder einer ,innerstaatlichen 
Grenzeinrichtung vielfach nicht möglich sein, 
innerhaLb von ,drei Mona,ten 'gegen eine be
sümmtJe Person Verfotgungshandlungen im Sinne 
des § 32 Ab:>. 2 VStG 1950 vorzunehmen, und 
zwar oft schon deshalb nicht, weil die T.M 
erst nach Fristablauf If'jMdeckt w,ind. Es ist daher 
geboten, die Verjährungsfrist auf zwei Jahre zu 
erstrecken. Aus den .gleichen Erwälliungen wäre 
auch die Fll'ist für ,dti'e Vollstreckungsverjährung 
von dr,ei auf fünf Jahre zu verlängern (vgl. di.e 
analOße Bes~imm.ung im § 51 Abs. 4 des Vermes
sungsgesetzes ). 

Zu § 27: 

Dve Durchführung der nach dem angestrebten 
Staatsgrenzgesetz erfor,derl-ichen Arbei1Jen und 
sonslbigen Maßnahmen liegt im öffentlichen Inter
esse. Es ist daher ,gerechtfertigt, ,alle d.urch das 
angestrebte Brun'desgesetz v·eranlaßten Schrciften 
.und Amtshandlungen von Iden im § 27 angeführ
ten Abgaben zu befre~en. 

zeich,en. Das ZoUgesetz 1955 wieder;um enthält 
in seinen §§ 15 und 24 Besbimmun~en, die das 
Grenzgebiet hetreflien. Das Grenzkontrollgesetz 
1969 schließlich regelt in seinem § 5 die Kenn
zeichnung der Grenzübergänge Idurch Hinweis
tafeln. 

AU.e diese Normen bez,~ehen sich also ,auch ,auf 
Personen und Sach,en, die ,durch den vorli;egenden 
Gesetzentwurf ,erfaßt wer;d.en soHen. Es ,empfiehlt 
sich daher die gesetzliche KlarsteUung, ,daß diese 
Vorschriften - 'ausgenommen die §§ 5 und 25 
des Verlffiessrungsges'etzes - durch das angestrebre 
Staatsgrenzgesetz nicht berührt werden. 

Der in den Grenzverträ,gen festgelegten Ve'
pflichtung, die Grenzflächen auch von Bäumen 
fr,eizuhalten '(s. die §§ 2 bi,s 4 ,des vorliegenden 
Ges'etzentwurfes und ,die Erläu'terungen idazu), 
soll in demangestl"ebten neuen Forstgesetz durch 
eine Bestimmung Rechnung ,getragen wer,den, 
wonach die Grenzflächen nicht als Wald gelten. 

Zu § 29: 

Das bereits mehrfach ,erwähnte Gesetz vom 
1. Oktoher 1920, StGBl. Nr. 458, gilt derzeit 
noch hinsichtlich ,seiner §§ 1 und 2 (SchatFung 
und Erhaltung eines .sichtfreien Gnenzstr,eifens 
von 1 m Breite) für die Sta .. tsgrenze gegenüber 
der Tschechoslowakei und :gegcnüber ltJaJien und 
hinsichtlich der Strafbes,timmung ,des § 3 über,dies 
fü.r diJe S,taatsgrenz'e gegenüber Ungarn und Jugo
slawien (mit den bei § 23 erwähnt'en Einschrän
kungen). 

Zu § 30: 

Die VoHzugskI .. usel ,entspricht - von ,der tim 
folg,enden behandelten Ausnahme abgesehen -
der derzeitigen Kompetenzver1Jeilung, die hin
sichtl,ich ,des V:erhältni.sses zwischen dem B,undes
minis'1Jerium für Inneres und ,dem Bundesmini
sterium für Bauten und Technik ,durch § 1 Z. 7 
in Verbindung m.it § 59 Abs. 1 d,es Vermessungs
gesetzes ("Vermarkung und V'ermessung ,der Bun
deslgrenze") einerseits und § 3 Abs. 2 Z. 2 1it. e 
des Behöm'en-überleitung~gesetzes (Geschäfte der 
"Staatsgrenze")andenerseits ,gegeben ist. Ein'e 
Kompetenzverschiebung ,el'gibt sich zw-ischen den 
beiden Rre'ssorts darl3.'us, tdaßdie Freihaltung der 
Grenzflächen (welche Angelegenheit bisher nach 
der zitierten Bestimmung des B'ehör,denüberlei
tungS1gesetzes in den Wirkungsbereich des Bun
desministeriums für Inneres fiel) in Hinlwnft 
nach den §§ 2 und 3 ,des Gesetzentwurfes vom 
B!Undesamt für Eich- und Vermessungswes:en 
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durchßdühr:t weI1.den soll, ,d~eses Amt j'edoch dem 
Bundesministerium für Bauten und Technik nach Personalaufwand 

Aufwandskredit 
(AufwandsentsdIä

digung bzw. 

geor,dnet ist (§ 2 Abs. 1 ,des Vermessungsgesetzes). 
Da a<her ,die Freihaltung :der Grenzflächen wes,ent
liehe Inoteres'Slen des InnenI1es'sorts berührt list 
vorgesehen, daß der Bundesminister für B;uten 
und Technik die §§ 2 und 3 im Einvernehmen 
mit dem B,undesmiruister für Inneres ZJU voHziehen 
hat. 

1II. Vollziehungskosten 

Dem Bund wür,d:en durch die Vollziehung des 
im Gegenstand angestrebten Bundeii1geset1;es fol
gende Kosten erwach·sen: 

i. Freihaltung der Grenzflächen nach den §§ 2 
und 3: 

Nach den Erhebungen des Bund·esamtes für 
Eich- und Vermessungswesen sind entlang von 
1300km .der Sta:lltsgrenZie Auslichtungsarheiten 
durchzuführen. Für die Durchführung dieser 
Arbei'tJen sind l'und 48.000 Arbeitsstunden ·erfor
derlich. Da gedacht ist, die AU'slichtungsarbeiten 
alle drei Jahre zu wiederholen, sind· je J.ahr rund 
16.000 Arbeiwtunden a'ufzuwenden. Hiefür 
wären im Durchschnitt des ,gesamten Finanzjahl'es 
acht auf Gr.und von Sonderverträgen sa,i'sonhe
schäfcigte Verffi'essungsarbe~ter und außeI1dem 
drei ganz jähr.ig beschäftigtle Vertra,gsbedienstete 
des Entlohnun.gsschemas I, EntIohnungsgl'luppe b, 
erforderlich. AI'lel'd,ings werden die Auslichtungs
arbeiten erst dann in voLlem Umfang anfallen, 
wenn :cl.i:e Grenzverträg.e mit der BRD und 
CSSR' ,in Kraft getreten sind, w:as voraussichtlich 
für das Jahr 1974 bzw. 1975 anzunehmen ist. 
Damit das Bundes.amt für Eich~ und Vermessungs
wesen die jährlich ausgelegten Vermessungsarbei
ten bewältigen kann, wi'rd daher im Dienst
postenplan 1975 und in den folg.enden Dienst
postenplänen vorz·usorgen sein, Idaß dem g.enann
ten Amt folgend'e z.usätzliche Die ns ,t pos t e n 
zur Verfügung stehen: 

a) 8 VB/II p 6, Kategorie B (saisonheschäftigte 
Vermessungsarbeiter), ganzjährig, und 

b) 3 VB/I/b, Kategorie A (ganzjährig vollbe
schäftigt). 

Der gleichfalls im jeweiligen Bundesfinanzgesetz 
zu berücbichtigende f i na n z ,ie lle Aufwand 
beträ~ bei Zugrundelegung der ab 1. Juni 1973 
geLtenden ;Bezüge und Nebengebühren: 

a) für 8 VB/II 
b) für 3 VBII/b 

sohin in5ge-
s·amt 

S 391.680'
S 210.670'-

S 602.350'-

S 913.550'-

Reisegebühren) 

S 160.000'
S 151.200'-

S 311.200'-

2. Innerstaatliche Erkennbarmachung des Grenz
verlaufes nach § 9 Abs. 1: . 

Wie her.eits im aHgemeinen Teil der Erläute
rungen unrber Punkt B und. bei § 9 Albs. 1 a'll~ge
führt wur:de, soll ,diese Entwudshestimmung 
lediglich dieges,etzliche Grundla'ge für die schon 
bisher .du1'chg.eführte innerstaadiche Erkennbar
machung schaffen. Es ist daher damit weder eine 
Erhöhurug des Sachaufwandes noch ,eine Vermeh
rung des PersonaIs,tandes verbunden. 

3. Entschädigung nach § 15 Abs. 1: 

Nach den bis:herigen Erfahrungen istanzuneh
men, daß nur in sehr wenigen Fällen Baulichkei
ten an d'er Staatsgrenze nach § 6 Abs. 2 entfernt 
und 'die betroffenen Eigentümer entschädigt wer
den müssen. Es ·dürfite ·daher mit ,einem jährlichen 
Betrag von S 30.000'- das Auslangen gefunden 
werden. 

4. Entschädigung nach § 15 Abs. 2: 

Diese Entschädigung ist vom Bund für yer
mögensrechtliche Nachteile zu leisten, die dadurch 
entstehen, daß nach § 12 Abs. 1 Z. 2 zur unbehin
derten . Durchführung von Vermessungs- ocLer 
Vermarkungs'arbeiten Bäume, Sträucher oder son
stige Pflanzen bese.jt~gt oder gestutzt wel'den. Bei 
d.er Vollziehungder analogen Entschädigungsbe
stimmung des Vermes.sungsgesetz'es (§·5) hat sich 
geZJeigt, Idaß in Ider P'raxrs .so. ,gut wie kein,e Schad
loshaltung begehrt wir,d, weil bei .den Vermes
sungsarbei1)en nur ein minimaler Schaden ange
richtet wird. SeLbst in ,den wenigen FäHen, in 
;denen 'ein Gruoostücksei~entümer ZJunächst 'einen 
Entschädigungsbetl~:llg !begehrt, wir:d .diesles Be
gehren me,ist wieder zurückgezo.gen, weil sich 
herausstellt, daß ·der zu leistende Entschädigungs
beor.ag kaum mehr aLs S 50'- ausmachen würde. 
Es kann daher angenommen werden, daß ,31uch 
durch die Vollziehung des § 15 Abs. 2 des Staats
grenzgesetz·es dem Bund kein nennensw.erter 
finanzieller Aufwand erwächst. 
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